
Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung
Was ändert sich? Was bleibt?

Neuigkeiten zur Säuglingsnahrungsrichtlinie 2006/141/EG



Das Wichtigste in Kürze



Die Welt der Babynahrung –
welche Produkte sind betroffen?

Alle Säuglingsanfangsnahrungen und Folge-
nahrungen, vermarktet unter:

Das Wichtigste in Kürze
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Säuglingsnahrung und Gesetzgeber

Zusammensetzung und Kennzeichnung von Säuglingsnahrung sind 
(schon immer) gesetzlich geregelt:

• EU-weit in einer EG-Richtlinie und 

• national in Deutschland in der Diät-Verordnung

Neuregelungen – über EG-Richtlinie 2006/141/EG – werden
bis 31.12.2009 in die Produkte einfließen.

Das Wichtigste in Kürze



Hintergrund für die Neuregelungen

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse führten zu:

Das Wichtigste in Kürze

geringfügigen Änderungen der 
Zusammensetzung und damit

Änderungen bei der Kennzeichnung



Die Richtlinie im Detail



Änderungen

• geringfügige Änderungen bei der Zusammensetzung (Beispiel Kaloriengehalt)

Die Richtlinie im Detail

neue EG-Richtlinie

neue EG-Richtlinie

60-70

60-70

500 100Kaloriengehalt (kcal)

Der Kaloriengehalt bei Säuglingsanfangsnahrung (pro 100 ml)

heute 60-75

Der Kaloriengehalt bei Folgenahrung (pro 100 ml)

heute 60-80



Änderungen

• Änderungen bei der Kennzeichnung: Anfangsnahrung (PRE, 1), 
mit Beispielaussagen:

Die Richtlinie im Detail



Änderungen

• Änderungen des Einführungsalters: Folgenahrung

Die Richtlinie im Detail

Anfangsnahrung

0 – 4 Monate

0 – 6 Monate nach dem 6. Monat

Alter des Kindes

heute

neue EG-Richtlinie

nach dem 4. Monat

Folgenahrung

Alter des Kindes



Mögliche Fragen der Käufer an das Verkaufspersonal

Die Richtlinie im Detail

Muss ich meine Vorräte mit der 
bisherigen Säuglingsnahrung 
wegwerfen?

Kann ich meine Vorräte 
gegen neue Produkte 
umtauschen?

Muss ich jetzt von 2er 
Milch (Folgenahrung) 
wieder auf 1er Milch 
(Anfangsnahrung) 
umstellen?

Sind die bisher angebotenen 
Säuglingsnahrungen schlechter?

Woher weiß ich, ob mein Baby 
die neue Nahrung verträgt?

Wie soll ich auf die neuen 
Produkte umstellen?

Welche neue Nahrung 
entspricht der bisherigen?



Müssen alte Packungen aus den Regalen geräumt werden?

Nein.

Die Richtlinie im Detail

Herkömmliche Produkte können bis 31.12.2009 verkauft werden.

Die Planung der Hersteller sieht vor, dass sich nach dem 31.12.2009 
keine alten Produkte mehr im Handel befinden.

In der Übergangszeit ist auch ein Wechsel von alt und neu – je nach 
Verfügbarkeit – möglich.

Wichtig: Eltern sollen Gebrauchsanweisungen und Dosierungshinweise beachten.



Weitere Informationen



Der Diätverband: 
Vertreter der Herstellerfirmen und die Stimme der Branche

• Interessensvertreter der Hersteller von Lebensmitteln für besondere 
Ernährungszwecke

• Aktuelle Informationskampagne: Herstellerübergreifende Information zur 
Gesetzesänderung bei Säuglingsnahrungen

• Parallel zum Handel: Information an Verbraucher, Hebammen und Ärzte über die 
Änderung der Zusammensetzung und Kennzeichnung von Säuglingsnahrung 

Weitere Informationen



Haben Sie Fragen? 
Dann sprechen Sie uns bitte an:

DIÄTVERBAND e. V.
Bundesverband der Hersteller von 
Lebensmitteln für eine besondere Ernährung e. V.
Godesberger Allee 142-148
53175 Bonn
Tel.: 0228 30851-0
Fax: 0228 30851-50
E-Mail: info@diaetverband.de

Weitere Informationen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


